
ClubKultur ist Kultur für alle. 
Retten wir sie gemeinsam! 



Clubs sind 
Kulturräume – 
aber werden 
anders 
behandelt
Musikclubs mit einem Live-Pro-
gramm sind inzwischen zwar vom 
Deutschen Bundestag als Kultur-
stätten anerkannt. Fachlich wur-
de dies bislang jedoch weder im 
Baurecht noch in Schallschutzver-
ordnungen verankert. Zudem exis-
tieren kaum Förderprogramme. 
Die Folge weiterhin: Club-Schlie-
ßungen, Club-Verdrängungen und 
kaum Neugründungen – ein brei-
tes Clubsterben droht. Doch bald 
schon kann sich vieles ändern – mit 
Eurer Hilfe!

Große politische 
Entscheidungen 
liegen vor uns
Es stehen auf Bundesebene wich-
tige Weichenstellungen an: Laut 
Koalitionsvertrag sollen Lärm-
schutz-Bestimmungen sowie Bau-
rechtssvorschriften überarbeitet 
werden. Beide Themen sind eng 
miteinander verbunden. Damit 
hätten Clubs erstmals die Chance, 
nicht mehr mit Vergnügungsstät-
ten, Industrie und Gewerbe gleich-
gesetzt, sondern als Kulturräume 
gesondert behandelt zu werden.





Die „TA Lärm“ als Verwaltungsvorschrift 
wurde seit Jahrzehnten nicht angepasst. 



Was heißt hier 
„Lärm“? Die TA 
Lärm und die Be-
wertung von 
„Schallereignis-
sen“ in Deutsch-
land
Lärm ist nicht gleich Lärm – das 
gilt auch rechtlich. So wird etwa 
Baustellen-Krach anders einge-
stuft als Schallentwicklung bei 
Sport-Events. Für Schallemissio-
nen durch Live-Musik in Musikclubs 
kommt bislang die sogenannte 
„Technischen Anleitung Lärm“, die 
„TA Lärm“ zur Geltung. Dort wird 
hauptsächlich der Umgang mit 
Gewerbe- und Industrielärm ge-
regelt. Die dortigen Mess- und 
Bewertungsregelungen werden 
der Realität des gesellschaftlichen 
Miteinanders durch Kulturschall 
nicht gerecht.

Die „TA Lärm“ als Verwaltungsvor-
schrift wurde seit Jahrzehnten und 
trotz des Entschließungsantrags 
des Deutschen Bundestages, Clubs 
als Kulturstätten anzuerkennen, 
bislang nicht angepasst. Es wird 
Zeit, diesem Entscheidungshinter-
grund und der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit Rechnung zu tragen. 

Aus diesem Grund hat die Live-
MusikKommission e.V. einen Vor-
schlag für eine Kulturschallverord-
nung (V3) inklusive Begründung 
entwickelt. Eine Kulturschallver-
ordnung würde die besondere, 
gesellschaftliche Rolle von Kultur-
betrieben anerkennen und künf-
tig gesondert – unabhängig von 
Gewerbe- und Industrielärmrege-
lungen – vom Verordnungsgeber 
gesteuert werden können.
Der Entwurf soll die Diskussion für 
die geplante Novelle der TA Lärm 
anregen und eine erste inhaltli-
che Grundlage für die Debatte im 
Bund und in den Ländern liefern.

Ein positives Beispiel für den Um-
gang mit Schallemmissionen ist 
das „Agent of Change“-Prinzip, 
wie es etwa in San Francisco zur 
Anwendung kommt. Dieses sieht 
vor, dass bei Neubauprojekten be-
stehende Schallentwicklung, etwa 
durch ansässige Clubs, als gege-
ben zu akzeptieren ist bzw. solche 
Bauvorhaben in der Nähe von 
Spielstätten nur in eine Absprache 
(und Genehmigung) mit der dor-
tigen Entertainment Commission 
voraussetzen.

 Links:
https://tinyurl.com/3pnmx5at
(Kulturschallverordnung)
https://tinyurl.com/2ar8xkmz
(Begründung Kulturschallveror.)



Sind Clubs das 
gleiche wie Sex-
Kinos? Wie die 
BauNVO Stadtent-
wicklung prägt
Die sogenannte „Baunutzungsver-
ordnung“, die BauNVO, kennt „Mu-
sikspielstätten“ nicht als juristisch 
umrissenen Begriff. So werden 
Musikclubs im Baurecht mit Sex-
Kinos, Spielkasinos, Wettbüros 
als „Vergnügungsstätten“ gleich-
gesetzt – im Gegensatz zu Opern, 
Konzerthäusern und Theatern, die 
als „Anlagen für kulturelle Zwecke“ 
eingestuft werden.

Durch eine entsprechende Anpas-
sung der Verordnung wären
Musikspielstätten in einigen Ge-
bietskategorien nicht mehr per
se „ausgeschlossen.“

Das hieße noch lange nicht, dass 
z.B. Neugründungen von Clubs mit 
erhöhter Lärmentwicklung in rei-
nen Wohngebieten automatisch 
erfolgen könnten, denn jede Kom-
mune kann und muss das jeweilige 
Bau- bzw. Nutzungsvorhaben im 
Einzelfall prüfen und genehmigen.

Eine Veränderung der BauNVO, in 
deren Rahmen Musikspielstätten 
mit nachweisbar kulturellem Be-
zug explizit als Anlagen kultureller 
Zwecken genannt würden, hätte 
mehr Gestaltungsspielraum zur 
Folge und würde Clubs in eine

bessere Position versetzen, wenn 
es darum geht, im Rahmen von 
Stadtentwicklung künftig Berück-
sichtigung zu finden.

Hilfreich wäre in diesem Zusam-
menhang auch lokale Club-Ka-
taster. In einer solchen Übersicht 
werden Clubstandorte erfasst 
und könnten bei Bauvorhaben als 
Bestandsnutzung ins Ermessen 
gezogen werden. Modellhaft ha-
ben dies beispielweise die Berliner 
Clubcommission (Club-Kataster), 
das Hamburger Clubkombinat 
(Club-Kataster), die Leipziger Live-
kommission (Kulturkataster) und 
die Klubkomm (Club-Kataster) in 
Köln aufgesetzt. Allerdings han-
delt es sich hierbei bislang nur um 
Veranschaulichungen ohne zwin-
gende Relevanz für die behördli-
che Praxis.





Es besteht weiterhin dringender 
Reformbedarf für eine zeitgemäße 
Einordnung von Musikclubs als 
Kulturstätten.



W

FAQ: Musikclubs 
und die BauNVO & 
TA Lärm
       Sind die Clubs nicht längst 
als Kulturorte anerkannt?

Nein! Zwar gibt es viele Bericht-
erstattungen, die fälschlicherwei-
se die kulturelle Anerkennung der 
Clubs als bereits realisierte Ange-
legenheit verkünden.
Der häufig erwähnte Entschlie-
ßungsantrag im Dt. Bundestag 
vom Mai 2021 war eine reine Wil-
lensbekundung des Parlaments, 
die keinerlei bindende Wirkung 
hat(te) und bislang von der Exeku-
tive noch nicht umgesetzt wurde.
Der damalige zuständige Minis-
ter Seehofer ließ in den letzten 
Monaten der Großen Koalition 
bis zum Regierungswechsel das 
Thema unbehandelt bzw. setzte 
lediglich eine Fachkommission der 
Länder ein, die eine Handreichung 
zur baurechtlichen Einstufung von 
Musikclubs formulierte. Es besteht 
weiterhin dringender Reformbe-
darf für eine zeitgemäße Einord-
nung von Musikclubs, da sich der 
Kulturbegriff mit der gesellschaft-
lichen Entwicklung stetig wandelt. 
Einst galt auch die Volksoper in 
Wien als Vergnügungsstätte.

       Was hat die Ampel-Koalition 
im Koalitionsvertrag auf Bundes-
ebene vereinbart?

Im Koalitionsvertrag wurde 2021 

auf Seite 93 (Kapitel Bauen und 
Wohnen / Städtebau) festge-
halten: „Die TA Lärm werden wir 
modernisieren und an die geän-
derten Lebensverhältnisse in den 
Innenstädten anpassen, um Ziel-
konflikte zwischen Lärmschutz und 
heranrückender Wohnbebauung 
aufzulösen. Wir erkennen für Clubs 
und Livemusikspielstätten ihren 
kulturellen Bezug an. Für beides 
werden wir die Baunutzungsver-
ordnung und TA Lärm anpassen.“ 
Siehe auch: 
www.clubsareculture.de/der-am-
pel-koalitionsvertrag/

       Was würde eine geänderte 
Einstufung als Anlagen kultureller 
Zwecke (anstatt als Vergnügungs-
stätten) für die Clubs bringen?

Eine rechtssichere Definition des 
Verordnungsgebers für Musikclubs 
mit nachweisbarem kulturellen Be-
zug wäre für die Rechtsprechung 
und kommunale Praxis vielfach 
von großen Wert, um vorhandene 
Unsicherheiten aufzulösen.
Die Normierung von Musikspiel-
stätten als Anlagen kultureller 
Zwecke stellt eine rechtliche Auf-
wertung im Rahmen der Baunut-
zungsverordnung dar.



Eine entsprechende Änderung hat 
vor allem auch symbolische Bedeu-
tung (Prestigegewinn & gesteiger-
te Wertigkeit), um diese Orte die 
höhere gesellschaftliche Anerken-
nung zukommen zu lassen. Da-
mit ist noch keine abschließende 
Aussage über ihre bauplanungs-
rechtliche Zuverlässigkeit in den 
jeweiligen Baugebieten betroffen. 
Entsprechende Bedenken bezüg-
lich von möglicherweise zu erwar-
tenden Schallemissionen ließe sich 
dabei weiterhin auf Ebene des 
Einzelfalls zu prüfenden Genehmi-
gungverfahren ausreichend Rech-
nung tragen.
Etwaige Änderungen der Bauge-
bietsvorschriften in der BauNVO 
wären „nur“ auf künftige Bebau-
ungspläne (und Fälle des § 34 Abs. 
2 BauGB) begrenzt. Bestandsclubs 
hätten von einer entsprechenden 
Novellierungen vorerst keine direk-
ten Vorteile.
Eine Änderung würden den Kom-
munen jedoch mehr Möglichkeiten 
in Gebeiten an die Hand geben, 
Club-Neugründungen dort be-
günstigen, wo es bislang an bau-
rechtlichen Gründen scheitert bzw. 
Beschränkungen eine Begrenzung 
vorsehen.
In Zeiten von Raum- und Flächen-
not und der Nutzungskonkurrenz 
zum Wohnen sind erweiterte Op-
tionen für Club-Neuansiedlungen 
besonders erstrebenswert. Damit 
wäre noch keine abschließende 
Aussage über ihre bauplanungs-
rechtliche Zulässigkeit in den jewei-
ligen Gebietskategorien getroffen.

 Entsprechende Bedenken – be-
züglich von möglicherweise zu 
erwartenden Lärmemissionen 
– ließen sich dabei weiterhin auf 
Ebene der Genehmigung im Ein-
zelfall ausreichend Rechnung tra-
gen.
Bei einer Novellierung könnte auch 
die Zulässigkeit von Anlagen kul-
tureller Zwecke in Gewerbe- und 
Industriegebieten angepasst wer-
den und diese dort als „allgemein 
zulässig“ erklärt werden. Dadurch 
würde die Ansiedlung neuer Musik-
clubs und Genehmigungsfähigkeit 
von Kulturveranstaltungen in die-
sen Gebieten erheblich erleichtert.

       Welche weiteren Forderungen 
erhebt die LiveKomm zur Novel-
lierung der BauNVO?

Der Bundesverband der Musik-
spielstätten schlägt zudem eine 
Ergänzung der § 9 BauGB vor, um 
in Bebauungsplänen künftig die 
Kennzeichnung von Räumen vor-
zusehen, die gemäß § 13a Abs. 2 
BauNVO mit nachweisbar kulturel-
lem Bezug als Livemusikspielstätte 
betrieben werden.
Mit der gesonderten Ausweisung 
kulturell genutzter Räume im Sin-
ne eines sog. Kulturkatasters ver-
pflichtet den Satzungsgeber bei 
der Neuaufstellung eines Bebau-
ungsplanes von vornherein kultu-
rell zu nutzende Räume besonders 
zu „betrachten“ und bei Verände-
rung eines Bebauungsplanes die 
Berücksichtigung der kulturell ge-
nutzten Räume im Bestand.





Die angestrebte neue Einstufung als 
Anlagen für kulturelle Zwecke würde die 
heute schon bestehenden Lärmkonflikte mit 
der Wohnbebauung in der Nachbarschaft 
nicht verschärfen bzw. ändern.



„Betrachtet“ ist hier im Sinne von 
Registrierung zu verstehen. Nur, 
wenn kulturelle Orte „offiziell“ ver-
zeichnet und für die Planungsbe-
hörden „erkennbar“ sind, können 
deren Interessen oder etwaige 
Konflikte frühzeitig identifiziert 
werden. Rücksichtnahme (auf 
den Bestand eines Kulturbetriebs) 
kann nur VOR Erteilung einer Bau-
genehmigung erfolgen. Daher sind 
verpflichtende Club/Kultur-Katas-
ter ein entscheidender Baustein, 
um diese Orte vor heranrückender 
Wohnbebauung zu schützen.
Außerdem sollte ein sonstiges 
Sondergebiet „Kultur“ in den Ka-
talog des § 11 Abs. 2 BauNVO auf-
genommen werden.

       Was heißt bei einer Änderung 
des Bebauungsplans „berücksich-
tigt werden“ ganz konkret?

„Berücksichtigung“ bedeudet, 
dass NACH einer Erkenntniser-
langung, dass in der betroffenen 
Umgebung ein kultureller Ort an-
gesiedelt ist, dessen Lage und 
Interesse/n während und nach 
dem Bauvorhaben des Vorhaben-
trägers nicht verschlechtert
sein sollte. Dies könnte z.B. häufig 
im Rahmen eines städtebaulichen 
Vertrags Bestandteil werden.

       Was ist das Agent of Change 
Prinzip?

Bislang gibt es in Deutschland 
noch kein etabliertes Agent of 
Change Prinzip.
Ansätze von Beispielen sind im

Ausland erkenntbar, z.B. in San 
Francisco oder London. Zur weite-
ren Befassung sind folgende Links 
empfehlenswert:
www.clubsareculture.de/good-
practice-agent-of-change-in-san-
francisco/
www.livemusikkommission.de/
arbeitskreise/kulturraumschutz/
agent-of-change/

       Zur Befürchtung einer Zuläs-
sigkeit von Musikclubs in Wohn-
gebieten (Gebietsverträglichkeit): 
In der Baunutzungsverordnung 
geht es um die Vereinbarkeit ver-
schiedener Nutzungen (Gebäude-
arten) in einem Gebiet und um 
die Vermeidung von Nutzungs-
konflikten auf der Planungsebene. 
Hierbei sind insbesondere Auswir-
kungen auf unterschiedlich be-
nachbarte Nutzungen in den Blick 
zu nehmen.

Die angestrebte neue Einstufung 
als Anlagen für kulturelle Zwecke 
würde die heute schon bestehen-
den Lärmkonflikte mit der Wohn-
bebauung in der Nachbarschaft 
NICHT nicht verschärfen bzw. än-
dern.
Auch bei einer Änderung der 
BauNVO, die Musikclubs als Anla-
gen für kulturelle Zwecke einstuft, 
würde jede Genehmigung zur Zu-
lässigkeit des Vorhabens gemäß 
einer Schallimmissionsprognose 
voraussetzen. Es wird in der Pra-
xis nie vorkommen, dass ein Mu-
sikclub mit einer beispielhaften 
Kapazität von 2.000 Personen in 
einem allgemeinen Wohngebiet



genehmigungsfähig wäre. Es 
existiert keinerlei Automatismus 
in der Zulassungspraxis: Die Ge-
nehmigung und der Bestand der 
Betriebserlaubnis bleibt weiter-
hin Einzelfallsentscheidungen der 
kommunalen Behörden. Bei Ver-
stößen erfolgen entsprechende 
Auflagen und Einschränkungen.

       Stünde die Verträglichkeit 
während der Nachtruhe mit einer 
Änderung der BauNVO zur Dis-
position?

Nein, die Verantwortung des Ver-
ursachers (dynamische Betreiber-
pflichten) verbleiben auch weiter-
hin bei den Veranstalter:innen.
By the way: Nicht zu den Ver-
gnügungsstätten sondern zu den 
Anlagen für kulturelle Zwecke ge-
hören grundsätzlich Kinos. Diese 
haben oft Spätvorstellungen, die 
auch in Nachtzeiten fallen.
Beim „Lärm von Besuchenden“ 
herrscht bislang ein Widerspruch: 
Einerseits wird der Publikumsver-
kehr gemäß TA Lärm grundsätzlich 
dem Club zugeordnet, anderer-
seits erlaubt das Ordnungsrecht 
kein Eingriff im öffentlichen Raum.
Hier endet eigentlich die Zustän-
digkeit für Veranstaltende, die 
über keine rechtliche Handhabe 
für das öffentliche Leben auf den 
Straßen verfügen.

       Beschränkt sich diese Frage-
stellung nur auf die Metropolen 
und Großstädte?

Nein, die bundesweite Clubstudie

der Initiative Musik weist nach, 
dass im Bezugsjahr 2019 mehr 
Musikclubs (51%) in Städten und 
Gemeinden unter 250.000 Ein-
wohner:innen existierten.

       Wer entscheidet über die No-
vellierungen zur BauNVO und TA 
Lärm?

Nach aktuellen Informationen 
sind Beschlussfassungen zur Bau-
nutzungsverordnung und TA Lärm 
durch den Bundesrat zustim-
mungspflichtig und die 16 Bun-
desländer somit in einer Länder-
abstimmung zu beteiligen. Zuvor 
muss das Bundeskabinett einen 
Entwurf aus dem Bundesbaumi-
nisterium (BMWSB) zur BauNVO 
und dem Bundesministerium für 
Umwelt (BMUV) zur TA Lärm be-
schließen. Dieser Regierungs-
entwurf geht dann in das par-
lamentarische Verfahren in den 
Deutschen Bundestag und wird 
dort in den Ausschüssen beraten. 
In dieser Phase erfolgt auch eine 
Verbändeanhörung. Wann und 
wie in diesem Prozess die Länder-
abstimmung erfolgt entzieht sich 
aktuell unserer Kenntnis. Am Ende 
müssen Bundestag und Bundesrat 
die finalen Entwürfe beschließen. 
Dafür reicht in beiden Kammern 
eine einfache Mehrheit.

       Link:
https://tinyurl.com/msw8tftt
(Clubstudie)
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Über 
clubsAREculture
Das Bewahren kultureller Räume in Form von 
Musikspielstätten ist eines der wichtigsten 
Themen gerade in Städten, die immer mehr 
verdichten. Durch den mangelnden Schutz 
dieser Räume bei Nachverdichtungsvorha-
ben und Bebauungsplänen findet häufig eine 
Verdrängung dieser Kulturräume statt und 
damit einhergehend ist der Verlust von kultu-
rellen Angeboten und sozialen Orten.

Um sich diesen Missständen zu widmen, ver-
eint #clubsAREculture als Allianz Akteure, 
die sich für die Anerkennung der Clubkultur 
und Musikclubs einsetzen. Hierzu gehören die 
Bundesstiftung LiveKultur, die LiveMusikKom-
mission mit zahlreichen angeschlossenen Mit-
gliedsverbänden sowie der Chaos Computer 
Club.

Kontakt: support@clubsareculture.de

Links
Website:
www.clubsareculture.de/rettetdieclubs/

Termine:
www.clubsareculture.de/termine/

Newsletter:
https://lists.ccc-ffm.de/postorius/lists/
clubsareculture.lists.ccc-ffm.de/

Social Media:
www.instagram.com/clubsareculture_official
www.twitter.com/clubsareculture/
www.youtube.com/@clubsareculture8399/
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